
dagegen kein Streit über die Erbfolge, dann ist die Be
schwerde zulässig. Diese Regelung war bei Erlaß der 
Notariatsverfahrensordnung zweifellos richtig. Hier lag 
offenbar die Überlegung zugrunde, daß ein Streit über 
die Erbfolge nicht im Verwaltungswege entschieden 
werden kann. Bekanntlich hatte damals der Leiter der 
Justizverwaltungsstelle über die Beschwerde zu ent
scheiden. Nachdem dieses Recht den Kreisgerichten 
übertragen worden ist, wäre es u. E. richtig, gegen 
Entscheidungen des Staatlichen Notariats nur die Mög
lichkeit der Beschwerde einzuräumen.
Dabei wäre auch zu erörtern, ob es richtig ist, daß das 
Kreisgericht endgültig über die Beschwerde entschei
det. Es sollte geprüft werden, ob entweder die Ent
scheidung des Kreisgerichts anfechtbar auszugestalten 
ist oder ob nicht sogar das Bezirksgericht für die Ent
scheidung über Beschwerden gegen Entscheidungen der 
Staatlichen Notariate zuständig sein sollte. Wegen der 
nicht selten recht komplizierten Probleme — vor allem 
in erbrechtlichen Angelegenheiten —, die die Staat
lichen Notariate zu lösen haben, wäre im Interesse 
der einheitlichen Rechtsanwendung eine Entscheidung 
des Bezirksgerichts angebracht.
Schließlich wird es notwendig sein, die Gebühren für 
die Tätigkeit der Staatlichen Notariate und der Einzel
notare neu festzulegen. Diese Gebühren richten sich 
gegenwärtig noch nach der Kostenordnung vom 25. No
vember 1935 (RGBl. I S. 1371), deren Vorschriften nicht 
mehr unseren gesellschaftlichen Verhältnissen entspre
chen. Die Neuregelung muß einfach und übersichtlich 
gestaltet werden; die Progression der Gebührentabelle 
ist nach neuen Gesichtspunkten festzulegen. Dabei wird 
vor allem auch zu prüfen sein, inwieweit der tatsäch
liche Zeit- und Arbeitsaufwand berücksichtigt werden 
muß.
Das gleiche gilt für die Arbeitsordnung der Staatlichen 
Notariate. Hier ist vor allem die sich auch in der Tä
tigkeit der Staatlichen Notariate immer mehr durch
setzende Rationalisierung zu berücksichtigen, so daß 
die Arbeitsordnung den Grundsätzen einer modernen 
Verwaltungsorganisation anzupassen ist.

Zum System der Leitung der Staatlichen Notariate

Wesentlicher Bestandteil des künftigen Notariatsrechts 
muß das System der Leitung der Staatlichen Notariate 
auf allen Ebenen sein, um die Verantwortlichkeit, die 
Aufgaben und die Befugnisse der Leitungsorgane klar 
abzugrenzien und das Leitungssystem zu einem Wirk
samen Mittel der Anleitung und Kontrolle der Tätig
keit der Staatlichen Notariate auszugestalten.
Zentrales Leitungsorgan ist das Ministerium der Justiz. 
Es ist für die Anleitung und Kontrolle der Staatlichen 
Notariate verantwortlich. Folgende Leitungsaufgaben 
des Ministeriums der Justiz sollten im Gesetz ihren 
Niederschlag finden:
— die Anleitung und Kontrolle der Bezirksgerichte bei 

der Wahrnehmung ihrer Leitungsaufgaben gegen
über den Staatlichen Notariaten,

— die Aus- und Weiterbildung der Staatlichen No- 
«tare,

— die Berufung und Abberufung der Staatlichen No
tare, der Notarinstrukteure bei den Bezirksgerich
ten und die Ernennung der Leiter der Staatlichen 
Notariate,

— die Überprüfung der Tätigkeit der Staatlichen No
tariate,

— die Sicherung der materiellen und organisatorischen 
Voraussetzungen für die Tätigkeit der Staatlichen 
Notariate.

Im Rahmen dieser Aufgaben sollte der Minister der 
Justiz gegenüber den Direktoren der Bezirksgerichte

und den Leitern der Staatlichen Notariate ein Wei
sungsrecht haben. )
Auf Grund der guten Erfahrungen mit dem zentralen 
Notaraktiv sollte ein Beirat für Notariatsangelegen
heiten beim Ministerium der Justiz gebildet werden, 
dessen Mitglieder — Praktiker und Vertreter der Wis
senschaft — vom Minister der Justiz zu ernennen sind. 
Aufgabe des Beirats wäre es, das Ministerium der Ju
stiz zu beraten und zu unterstützen.
Das Bezirksgericht sollte für die Gewährleistung der 
Einheitlichkeit der Rechtsanwendung in der notariellen 
Tätigkeit, für die Sicherung der Kaderaufgaben in den 
Staatlichen Notariaten, insbesondere für die plan
mäßige Entwicklung, Erziehung und Qualifizierung der 
Kader, sowie für die Sicherung der materiellen und 
arbeitsorganisatorischen Voraussetzungen verantwort
lich sein.
Grundsätzliche Fragen der Leitung und der Tätigkeit 
der Staatlichen Notariate sollten regelmäßig im Prä
sidium des Bezirksgerichts beraten werden. Der Di
rektor hat als Diszi plinarbefugter die Durchsetzung der 
dem Bezirksgericht obliegenden Aufgaben zu gewähr
leisten; er sollte — anders als das gegenwärtig im 
Rechtspflegeerlaß des Staatsrates festgelegt ist — einen 
Stellvertreter bestimmen, der für die Anleitung der 
Staatlichen Notariate in den politisch-fachlichen 
Grundfragen verantwortlich ist.
Die unmittelbare Anleitung und Kontrolle der Staat
lichen Notariate sollte dem Notarinstrukteur beim Be
zirksgericht übertragen werden, der u. a. die Tätig
keit der Notariate zu analysieren, Vorlagen für das 
Präsidium hinsichtlich der Leitung und Tätigkeit der 
Notariate auszuarbeiten und Qualifizierungsmaßnah
men für die Mitarbeiter der Notariate vorzubereiten 
hat.
Der Notarinstrukteur übt zwar auch jetzt schon die un
mittelbare Anleitung und Kontrolle der Staatlichen 
Notariate aus; seine Funktion ist jedoch nicht gesetz
lich beschrieben. Um seine inhaltlichen Aufgaben 
künftig deutlicher zum Ausdruck zu bringen, sollte er 
die Funktionsbezeichnung „Obernotar“ erhalten. Es 
sollte auch erwogen werden, ob dem Obemotar nicht 
die Befugnis einzuräumen ist, in den Staatlichen No
tariaten notarielle Handlungen vorzunehmen. Weiter
hin müßte das Weisungsrecht des Direktors, des mit 
der Anleitung und Kontrolle der Staatlichen Notariate 
beauftragten stellvertretenden Direktors des Bezirks
gerichts-und des Obernotars gegenüber den Staatlichen 
Notariaten geregelt werden.
An der bewährten Orientierung, beim Bezirksgericht 
ein Notaraktiv als beratendes und unterstützendes Or
gan zu bilden, sollte festgehalten werden.
Schließlich sind auch die Aufgaben des Leiters des 
Staatlichen Notariats im neuen Notariatsrecht zu 
regeln. Sie bestehen vor allem in der politisch-fach
lichen Anleitung und Kontrolle sowie in der Erzie
hung und Qualifizierung der Notare und der anderen 
Mitarbeiter, in der Herstellung einer engen Verbin
dung zu den Werktätigen, in der Zusammenarbeit mit 
den örtlichen Organen und gesellschaftlichen Organi
sationen sowie in der Organisation des Arbeitsablaufs 
und der Eingabenbearbeitung. Im Rahmen seiner Auf
gaben muß der Leiter gegenüber den ihm unterstell
ten Mitarbeitern weisungsberechtigt sein. Ihm ist auch 
die Befugnis einzuräumen, jedes Notariatsverfahren 
an sich heranzuziehen.

*

Die Ausgestaltung des künftigen Notariatsrechts er
fordert eine gründliche Diskussion über die hier be
handelten und weitere Fragen. Dazu sind alle Notare, 
andere Mitarbeiter der Rechtspflegeorgane sowie Wis
senschaftler aufgerufen.
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